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Tagesordnung Gemeinderat

Ö� entliche Sitzung des Gemeinderats von 
St. Märgen 
Am Dienstag, dem 05. Mai 2020, � ndet um 19.30 Uhr eine ö� entliche 
Sitzung des Gemeinderats statt, zu der hiermit eingeladen wird. Auf-
grund der Vorgaben der Corona-VO (Abstandsregelungen) � ndet die 
Sitzung nicht im Sitzungssaal des Rathauses sondern in der Schwarz-
waldhalle statt. 

Tagesordnung: 
3.1  Erschließung Klausen II, Sachstandsbericht, 
 Teilnehmer: Herr Schneider, Ing. Büro Zink 

3.2  Verkabelung Netze BW, Trasse Sportplatz 
- Holzschlag, Sachstandsbericht 

3.3 Beleuchtung Schwarzwaldhalle 

3.4 Jubiläumsjahr, Abrechnung 

3.5  Finanzielle Auswirkungen der Corona-Krise auf den Haushalt 
der Gemeinde 

3.6 Bauanträge
 a)  Antrag auf Nutzungsänderung der gewerblichen Räume 

(inkl. Garage) in zu Wohnzwecken genutzte Räume auf Flst. 
Nr. 123/16, Rankhofstraße 6 

3.7 Bekanntgaben 

3.8 Frageviertelstunde 

Rathäuser in St. Märgen und dem Drei-
samtal ab dem 4. Mai wieder geö� net 
Telefonische Terminvereinbarungen weiterhin erbeten 
Die ö� entlichen Verwaltungen der Dreisamtal-Gemeinden 
sind ab dem 4. Mai wieder für den Publikumsverkehr geö� -
net. Zu den bekannten Ö� nungszeiten können die Einwoh-
ner von Buchenbach, Oberried, Kirchzarten, Stegen, St. Peter, 
St. Märgen und Glottertal wieder alle Rathaus-Dienstleistun-
gen in Anspruch nehmen. 

Zum eigenen Schutz wie auch zum Schutz der Mitarbeiten-
den dürfen die Rathäuser und auch die Post� liale nur mit 
einer Mund-/Nase-Bedeckung, z. B. durch eine Schutz-
maske, betreten werden. Die Gemeinden orientieren sich 
bei dieser Regelung an den landesweiten Vorgaben für den 
Einzelhandel. In kundenintensiven Bereichen wurden in den 
Rathäusern zudem Plexiglasabtrennungen installiert. 

Die Gemeinden bitten weiterhin darum, für Besuche zuvor 
telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Dadurch können 
Wartezeiten vermieden und die Besucherströme besser ge-
lenkt werden. 

Kommunale Einrichtungen 
in der Corona-Krise 
Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie bleiben die 
kommunalen Einrichtungen wie Kloster Museum, Freibad, 
Kinderspielplätze und Wassertretstellen weiterhin geschlos-
sen. Wir bitten um Beachtung. 

Das Rathaus ist ab 04.05.2020 wieder geö� net. Wir bitten 
aber weiterhin Termine zu vereinbaren um die geforderte 
Kontaktminimierung einzuhalten. Bitte tragen Sie bei Ihrem 
Besuch im Rathaus einen geeigneten Mundschutz und nut-
zen Sie die Händedesinfektion im Eingangsbereich. 

Durch die Einhaltung der Regeln schützen Sie sich und Ihre 
Mitmenschen – Vielen Dank! 

gez. Manfred Kreutz, Bürgermeister 

Beginn Erschließungsarbeiten Baugebiet 
Hirschenhof II, zweiter Bauabschnitt 
Die Bauarbeiten zur Erschließung des zweiten Bauabschnittes 
im Baugebiet „Hirschenhof II“ beginnen am 04. Mai 2020. Im 
zweiten Bauabschnitt werden 10 Baugrundstücke zur Bebau-
ung mit einem Einzelhaus entstehen. Mit Beginn der Bauar-
beiten können sich alle bauwilligen Interessenten auf einer 
von der badenovaKONZEPT geführten Interessentenliste 
vermerken lassen. Zum Beginn der Vermarktung erhalten alle 
Interessenten eine schriftliche Information hinsichtlich des 
Ablaufs des Bewerbungsverfahrens.  

Bei Interesse an einem Bauplatz im Baugebiet „Hirschenhof II, 
2. Bauabschnitt“ wenden Sie sich bitte an die Gemeindever-
waltung St. Märgen oder direkt an die badenovaKONZEPT, 
Frau Teresa Erath. 
  
badenovaKONZEPT GmbH & Co. KG, Teresa Erath/Kfm. Projekt-
leitung, Zähringer Str. 338 a, 79108 Freiburg, Tel- 0761/769913-
40, Mail: info@badenovakonzept.de  
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Redaktionsschluss und Anzeigenschluss 
für das Mitteilungsblatt St. Märgen ist jeweils Montag, 10.00 Uhr, auf dem 
Rathaus. Die Verteilung erfolgt jeweils mittwochs. 

Änderungen bezüglich Feiertagen entnehmen Sie dem aktuellen Mitteilungsblatt.
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Herausgeber: Bürgermeisteramt St. Märgen, Telefon 07669 9118-0, Telefax 07669 9118-40, 
e-mail: standesamt@st-maergen.de, Internet: www.st-maergen.de
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Bürgermeister Manfred Kreutz
Für den Anzeigenteil/ Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de Homepage: www.primo-stockach.de

Kloster Apotheke St. Märgen 2 19
Mo.-Fr.    08.30 - 12.30 Uhr
Mo., Di., Do., Fr.  14.30 - 18.00 Uhr
Sa.         09.00 - 12.30 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen

Ärztlicher Notfalldienst
Notruf / Rettungsdienst /Feuerwehr:  112

Ärztlicher Notfalldienst in der Nacht, 
an den Wochenenden und Feiertagen: 
Ärztlicher Notdienst, Notfallpraxis:  116 117 

Zahnärztliche Notrufnummer an 
den Wochenenden und Feiertagen: 
 01803/222555-45 

Krankentransport:  0761/19222

Wichtige Rufnummern
Störungshotline für Strom:  
ENBW 0800/3629477
Badenova 0800/27667767

Polizeiposten Hinterzarten  07652/9177-0

Bestattungen Horizonte Dreisamtal
 0761/4014898

Sonstige Hilfsdienste
Kath. Kirchengemeinde St. Märgen
Pfarrbüro 9103-0  

Beerdigungsbereitschaft 0160/6209120 

Kindergarten St. Michael 470

Mobiler Sozialer Dienst
(P� egedienst des DRK):   07660/920353 
oder  0175/2244311

Fachstelle Sucht (bwlv) 07651/2422 
Hauptstelle Freiburg:  0761/156309-0 

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
 08000/116016  

Krebsinformationsdienst des Deutschen 
Krebsforschungszentrums  0800/4203040

Kirchliche Sozialstation 
Dreisamtal gGmbH 07661/9868-0   

Einsatz Dorfhelferin 07661/7077  

Essen auf Rädern 07651/911843

Hospizgruppe Dreisamtal 0160/96263862

Integrationsfachdienst  0761/36894-500   

Beratungsstelle für ältere Menschen
  07661/391-114  

Tageselternverein Dreisamtal/
Hochschwarzwald 07651/911855  

Landwirtschaftlischer
Betriebshelferdienst 07602/9101-26

APOTHEKENNOTDIENST
jeweils 08:30 Uhr bis nächsten Tag 08:30 Uhr

Mittwoch, 29.04.2020
Apotheke St. Gallus Kirchzarten 
Hauptstraße 17, Tel. 07661/50 47
Stadt-Apotheke Neustadt
Hauptstr. 6, Tel. 07651/93 38 30
Donnerstag, 30.04.2020
Zähringer-Apotheke St. Peter
Zähringer Str. 12, 07660/15 55
Freitag, 01.05.2020
Loretto-Apotheke Freiburg-Wiehre
Günterstalstr. 52, Tel. 0761/7 48 84
Titisee-Apotheke Titisee
Jägerstr. 2, Tel. 07651/82 02
Samstag, 02.05.2020
Zähringer-Apotheke St. Peter
Zähringer Str. 12, Tel. 07660/15 55
Sonntag, 03.05.2020
Apotheke am Basler Tor Freiburg
Christoph-Mang-Str. 18-20, 
Tel. 0761/40 94 00
Montag, 04.05.2020
Greifen-Apotheke Kirchzarten
Bahnhofstr. 6, Tel. 07661/53 13
Park-Apotheke Lenzkirch
Kirchplatz 7, Tel. 07653/2 90
Dienstag, 05.05.2020
Glocken-Apotheke Freiburg
Schusterstr. 5, Tel. 0761/3 64 69
Kloster-Apotheke Oberried
Hauptstr. 9, 07661/27 66
Mittwoch, 06.05.2020
Blasius-Apotheke am Siegesdenkmal 
Freiburg
Habsburgerstr. 131, Tel. 0761/3 42 20

0800 0022833 (aus dem Festnetz kostenfrei)
22833 (aus allen Mobilnetzen nicht kostenfrei)

WICHTIGE RUFNUMMERN • EINRICHTUNGEN UND ADRESSEN

RATHAUS ST. MÄRGEN
BÜRGERMEISTERAMT:
Montag – Freitag  08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag,  08.00 – 12.00 Uhr
 14.00 – 18.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung 
  
Michael Faller Rechnungsamt
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 19
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Stefan Metzger Standesamt
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 27
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Silvia Rombach Gemeindekasse
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 13
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Uschi Faller Vorzimmer Bürgermeister
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 11
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Martina Schmitt Einwohnermeldeamt - Bürgerbüro
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 16
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Frank Simon Hauptamt
Telefon: (0 76 69) 91 18 - 14
Telefax: (0 76 69) 91 18 - 40

Sabine Mark  Inklusionsvermittlerin
Ansprechpartnerin für Menschen mit Behinderung
Telefon (0 76 69) 9118-23 oder 1466
inklusion-st-maergen@gmx.de 
Termine nach Vereinbarung 

Post� liale
Ö� nungszeiten: 
Montag, Dienstag, 
Mittwoch, Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag 10.00 - 12.00 Uhr
Telefon:  (0 76 69) 91 18 - 20

www.st-maergen.de
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FÜR UNSERE 
MITBÜRGER NOTIERT

RAZ Breisgau und RAZ Hoch-
schwarzwald sowie die meis-
ten der Recyclinghöfe im 
Landkreis sind ab Montag, 
27. April wieder geö� net 
Die Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald (ALB) wird das RAZ 
Breisgau und RAZ Hochschwarzwald und 
die meisten der Recyclinghöfe ab Mon-
tag, 27. April wieder ö� nen. Die Ö� nungs-
zeiten der Einrichtungen entsprechen 
überwiegend denen vor der Schließung.

Es sind einige Hinweise von allen Anliefern-
den zu beachten.
• Die Anlieferungen sind auf das notwendi-

ge Minimum zu beschränken und die An-
lieferung darf maximal mit zwei Personen 
erfolgen.

• Aus logistischen Gründen können nur 
haushaltsübliche Mengen angenommen 
werden.

• Die Fahrzeuge dürfen ausschließlich zum 
Abladen verlassen werden.

• Die Mitarbeiter vor Ort können beim Abla-
den nicht mithelfen.

• Die Anzahl der gleichzeitig zugelassen 
Personen ist je nach Größe des Geländes 
begrenzt.

• Die Abstandsregel von 1,50 Metern zu 
anderen Personen sowie die Hygienere-
geln sind unbedingt einzuhalten.

• Außerdem werden die Bürgerinnen und 
Bürger dringend gebeten, einen Mund-
schutz zu tragen.

 
Aufgrund der vorherigen langen Schließ-
zeit wird mit einem starken Ansturm ge-
rechnet und es wird aller Voraussicht nach 
zu entsprechenden Wartezeiten kommen.

Die Bürgerinnen und Bürger werden daher 
um Geduld und Rücksichtnahme gebeten. 
 
 

Polizei- und Ordnungssachen

Kriminalität im Zusammen-
hang mit dem Corona-Virus 
Rat der Polizei: Bleiben Sie achtsam und 
auch misstrauisch 
Die ernste Lage im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie nutzen auch Kriminelle 
für ihre Machenschaften. Sie geben sich als 
Covid-19-Tester, Spendensammler oder in-
� zierte Verwandte aus, um Menschen um 
Geld und Wertsachen zu betrügen. Das Po-
lizeipräsidium Freiburg rät: Bleiben Sie acht-
sam und misstrauisch. Geben Sie aufeinander 
acht. 

Während beispielsweise die Tatgelegenhei-
ten für Wohnungseinbrüche und Taschen-
diebstähle im Laufe der Corona-Pandemie 
weniger werden, erfreuen sich andere Kri-
minalitätsformen bei den skrupellosen Tä-
tern großer Beliebtheit. Betrug am Telefon, 
im Internet und an der Haustür sind weiter-

hin hoch im Kurs. Die Täter bringen altbe-
kannte Maschen aktuell in Zusammenhang 
mit dem Corona-Virus und nutzen die Unsi-
cherheit und Angst der Bevölkerung für ihre 
Zwecke schamlos aus. 
  
Falsche Anrufer - unseriöse Anbieter - ge-
fährliche Haustürgeschäfte 
Im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg 
versuchten in den letzten Tagen -zum Glück 
erfolglos- betrügerische Anrufer der Arbeits-
agentur bzw. des DRK, unbedarfte Bürger 
aufs Kreuz zu legen. Bauernfänger hatten 
versucht, persönlichen Daten „abzu� schen“ 
bzw. � nanzielle und persönliche Details in 
Erfahrung zu bringen. Eine Frau orderte ge-
gen Vorkasse bei einem unseriösen Anbieter 
im Internet Schutzmasken, die nie geliefert 
wurden. Deshalb der Rat von Kriminalrat 
Achim Hummel vom Präventionsreferat des 
Polizeipräsidiums Freiburg: Bleiben Sie acht-
sam und auch sehr misstrauisch. Sowohl an 
der Haustür, im Internet und am Telefon. 
  
Tipps erhalten Sie unter 
www.polizei-beratung.de 
Rufen Sie uns an, wenn Sie einen verdächti-
gen Anruf erhalten haben: 110  
 
 

In den Nachbargemeinden

Parkinson Kontaktgruppe 
Hochschwarzwald 
Auf Anordnung unseres Bundesverbandes 
sollen aus Sicherheitsgründen alle Grup-
penaktivitäten bis zum 30. Juni ausgesetzt 
werden. Dies betri� t unsere Mitgliedertref-
fen und die Gymnastikgruppe. 

Anni Oßwald (07651-1390)   
Margrit Knosp (07651-5506)  
 
 
Diakonisches Werk 
Breisgau-Hochschwarzwald 
Aufgrund der aktuellen Lage verlängern wir 
die Schließung der Ka� ee-Kleider-Stube bis 
Ende Mai 2020. 

Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen 
uns auf Sie nach dieser Zeit.  

Liebe musikalisch Aktive in 
St. Märgen, 
wir ho� en es geht Ihnen und Euch allen 
gut! Jetzt soll es ja bald einige Lockerun-
gen der Maßnahmen geben, aber wir 
müssen uns vermutlich noch einige Zeit 
gedulden, bis gemeinschaftliches Mu-
sizieren wieder au� eben kann. Es wäre 
schade, wenn diese Zeit weitgehend 
sang- und klanglos vergeht. Und damit 
dem nicht so ist, hier unsere Idee: 
Im Netz kursieren ja derzeit einige „Mo-
saik-Videos“, bei denen MusikerInnen ge-
trennt von daheim aus ihre Aufnahmen 
machen und dann zu einer Gesamtauf-
nahme montieren. Wir könnten uns gut 
vorstellen, mit Ihrer und Eurer Mitwir-
kung eine solche Aufnahme zu machen, 
und zwar folgendermaßen: 
-  Als Lied schlagen wir das „Klingende 

Dorf“ vor, das wir vor zwei Jahren zum 
900jährigen Jubiläum auf dem Augus-
tinerplatz gespielt haben (Musik: Trad. 
irisch, Text: Günter Schwab). 

-  Von diesem Lied gibt es einen De-
mo-Track mit Click (Tempo punktierte 
Viertel=52), zu dem jeder und jede ein-
fach mitspielen und sich selber dabei 
aufnehmen kann. 

-  Die Aufnahmen können ganz einfach 
z.B. mit dem Smartphone gemacht wer-
den, sie werden dann von uns zusam-
mengestellt. Es muss auch gar nicht das 
vollständige Lied sein - bei 4 Strophen 
kann die Besetzung variieren. 

-  Wer mag, kann sich beim Spielen � l-
men: ideal wäre es, wenn es irgendwie 
im Freien vor schöner Kulisse geschieht 
- dann sieht es auch nicht so nach Iso-
lation aus, sondern eher nach einem Vi-
deo über unser schönes Dorf und seine 
Musiker. 

-  Es existieren Noten für alle Instrumente 
in allen gängigen Transpositionen so-
wie ein 2-3stimmiger Chorsatz, die wir 
gerne an Sie und Euch verschicken. Es 
kann aber auch ohne Noten frei zur Auf-
nahme improvisiert werden. 

-  Wer Interesse hat und mitmachen 
möchte oder weitere Fragen hat, mel-
de sich bitte per Mail bei moritz.mark@
gmx.de oder christian@nagelmusic.de 
mit dem Betre�  „Klingendes Dorf 2020“ 
und Angabe von Instrument und Stim-
me. Wir verschicken dann die Noten 
und die Demoaufnahme sowie weitere 
Infos z.B. wo die Aufnahmen hochgela-
den werden können.   

Wir freuen uns über rege Beteiligung, mit 
herzlichen Grüßen, 
Moritz Mark und Christian Nagel. 

WOCHE FÜR WOCHE

AKTUELLES, INFORMATIVES,  

WISSENSWERTES  
IN IHREM HEIMATBLATT
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Die Landesregierung hat ihre Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Coronavirus erneut geändert. 

Die neuen Regelungen gelten ab Montag, den 20. April 2020 
Die wesentlichen Änderungen vom 17. April  
Durch die Fünfte Verordnung der Landesregierung zur Änderung 
der Corona-Verordnung am 17. April ergeben sich folgende vorsich-
tige Lockerungen. Hier � nden Sie einen Überblick der Änderungen 
und welche Bestimmungen weiter bestehen bleiben. 

Schrittweise Ö� nungen im Einzelhandel und bei Bibliotheken
Die Schließung von Einrichtungen wird teilweise aufgehoben.
In einem ersten Schritt wird die Ö� nung folgender Einrichtungen 
ab dem 20. April 2020 bei Einhaltung der Hygienevorgaben und Ab-
standsregelungen – zusätzlich zu den bereits in den letzten Wochen 
zulässigen Ö� nungen – wieder erlaubt:
•  Ladengeschäfte mit einer Verkaufsfl äche von nicht mehr als 800 

Quadratmetern.
•  Unabhängig von der Verkaufsfl äche Kfz-Händler, Fahrradhändler, 

Buchhandlungen.
• Bibliotheken – auch an Hochschulen.
• Archive.

Friseurbetriebe sollen nach Beschluss von Bund und Ländern unter 
strengen Au� agen zum Infektionsschutz und Hygieneau� agen vor-
aussichtlich ab 4. Mai wieder ö� nen können. Dazu müssen in einer 
späteren Änderung der Verordnung Regelungen erlassen werden.

Geschlossen bleiben:
•  Gaststätten, Cafés, Eisdielen, Bars, Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken 

und Kneipen.
•  Der Außer-Haus-Verkauf Gaststätten, Eisdielen und Cafés ist aller-

dings gestattet.
• Veranstaltungen sind weiterhin grundsätzlich untersagt.
•  Großveranstaltungen sollen nach Beschluss von Bund und Ländern 

voraussichtlich mindestens bis zum 31. August 2020 nicht möglich 
sein. Hierzu müssen die Details noch festgelegt werden. 

Die Regelung, dass über die üblicherweise bestehenden Sonntag-
sö� nungen hinaus weitere Geschäfte am Sonntag geö� net haben 
dürfen, wird wieder aufgehoben.

Stufenweise Ö� nung der Schulen und Hochschulen
Die stufenweise Ö� nung der Schulen beginnt am 4. Mai 2020 mit 
den Schülerinnen und Schülern aller allgemein bildenden Schulen, 
bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen 
anstehen, sowie den Abschlussklassen der beru� ichen Schulen. Das 
Kultusministerium erarbeitet ein Konzept zur stufenweisen weiteren 
Ö� nung. Kindertageseinrichtungen und Kindergärten bleiben vor-
erst geschlossen. Die Notbetreuung bleibt gewährleistet und wird 
erweitert.
Das Kultusministerium erarbeitet ein Konzept hierzu.

Hochschulen
Der Studienbetrieb an den Universitäten, Pädagogischen Hochschu-
len, Kunst- und Musikhochschulen, Hochschulen für angewand-
te Wissenschaften, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
(DHBW) und den Akademien des Landes bleibt bis zum 3. Mai 2020 
ausgesetzt. Er wird zum 20. April 2020 aber in digitalen Formaten 
wieder aufgenommen. Bereits begonnener Studienbetrieb wird in 
digitalen Formaten fortgesetzt. Praxisveranstaltungen, die spezi-
elle Labor- oder Arbeitsräume an den Hochschulen erfordern wie 
etwa Laborpraktika und Präparierkurse, sind nur unter besonderen 
Schutzmaßnahmen zulässig, wenn zwingend notwendig.
Mensen und Cafeterien bleiben geschlossen. Hochschulbibliothe-
ken können unter Au� agen ö� nen.

Besuchsverbot Wohnungslosenhilfe
Neu eingeführt wird bei den vulnerablen Gruppen ein Betretungs-
verbot zu Besuchszwecken für stationäre und teilstationäre Einrich-
tungen der Wohnungslosenhilfe.

Es bleiben unter Au� agen geö� net
Wie bisher bereits, sind unter Au� agen zur Hygiene, zur Steuerung 
des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen folgende Ge-
schäfte geö� net:
•  Der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lie-

ferdienste
• Getränkemärkte
• Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien
• Tankstellen
• Banken und Sparkassen, Poststellen
• Reinigungen, Waschsalons
• Der Zeitungsverkauf
• Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte
• Der Großhandel.
Handwerker- und Dienstleistungsbetriebe (mit Ausnahmen im Be-
reich der Körperp� ege) können ihrer Tätigkeit, wie in den letzten 
Wochen, grundsätzlich weiter nachgehen.

Unverändert geschlossen bleiben müssen
• Gastronomiebetriebe, abgesehen vom Außerhaus-Verkauf.
• Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen.
•  Theater, Opern, Konzerthäuser, zoologische und botanische Gärten 

und ähnliche Einrichtungen.
•  Messen, Kinos, Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten 

(drinnen und draußen), Spielhallen, Spielbanken, Wettannahme-
stellen und ähnliche Einrichtungen.

• Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen.
•  Der Sportbetrieb auf und in allen öff entlichen und privaten Sport-

anlagen, Schwimm- und Spaßbädern.
• Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen.
• Spielplätze.
•  Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpfl ege wie Kosme-

tikstudios, Massage-Studios, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe.

Beibehalten werden müssen auch noch folgende Einschränkun-
gen:

•  Das Abstandsgebot und die Kontaktbeschränkungen bleiben 
aufrechterhalten, einschließlich des Verzichts auf private Reisen 
und Verwandtenbesuche. Ergänzend wird es nun ab Montag, 
27.04.20, P� icht in der Ö� entlichkeit, insbesondere im ö� ent-
lichen Personennahverkehr und beim Einkauf im Einzelhandel, 
wo das Abstandsgebot im Alltag praktisch nicht eingehalten 
werden kann, sogenannte (nicht-medizinische) Alltagsmas-
ken zu nutzen. Auch ein Schal oder Tuch über Mund und Nase 
gezogen kann verwendet werden. Auf der Internetseite des 
Staatministeriums � nden Sie Tipps und kostenlose Anleitung 
zum Nähen einer einfachen Maske aus Sto� : https://www.ba-
den-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/
pid/auch-einfache-masken-helfen/

•  Die Einschränkungen hinsichtlich der Religionsausübung bleiben 
zunächst bestehen. Der Ministerpräsident und die Kultusministerin
werden mit den Religionsgemeinschaften das Gespräch zum weite-
ren Vorgehen aufnehmen.

AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN
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• E benfalls weiterhin untersagt sind Zusammenkünfte in Vereinen 
und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahr-
nehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen 
und sonstigen ö� entlichen und privaten Bildungseinrichtungen 
im außerschulischen Bereich. Ausnahmen gelten für den Bereich 
des Spitzensports.

•  Besuchsverbote in Krankenhäusern und stationären Pfl egeeinrich-
tungen bleiben bestehen.

Veranstaltungen weiterhin grundsätzlich nicht möglich 
In Baden-Württemberg bleiben Veranstaltungen zunächst bis zum 
3. Mai 2020 grundsätzlich untersagt – außer sie dienen der Auf-
rechterhaltung des Arbeits- und Dienstbetriebs, der ö� entlichen 
Sicherheit und Ordnung (etwa Gerichtstermine), der Daseinsfür- 
oder -vorsorge oder dem Betrieb von geö� neten Einrichtungen. 
Darüber hinaus sollen nach dem Beschluss von Bund und Ländern
Großveranstaltungen voraussichtlich bis mindestens 31. August 
nicht möglich sein. Hierzu müssen die Details noch festgelegt wer-
den. 

HOCHSCHWARZWALD 
TOURISMUS
Ö� nungszeiten: 
Mo - Fr 09:00 - 12:00 Uhr geö� net 
Telefon: (07652) 12 06 - 83 90

BERICHTE 
DER VEREINE

Betzitglunki 

Absage Maihock 
Der diesjährige Maihock der Betzitglunki 
wird aufgrund der aktuellen Lage leider ab-
gesagt. Bleibt gesund und haltet die Ohren 
steif!  
Die Betzitglunki St. Märgen   
 
 

INTERESSANTES & 
WISSENSWERTES

Stellenangebote

Stadt Titisee-Neustadt 
Im Herzen des malerischen Hochschwarz-
waldes gelegen sind wir ein aufstrebendes 
Mittelzentrum mit 12.200 Einwohnern und 
rund 5.000 Arbeitsplätzen. Allein die Stadt 
Titisee-Neustadt beschäftigt nahezu 200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ver-
schiedenen Bereichen. Bei uns stehen die 
Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt un-
seres Handelns. 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 
einen Mitarbeiter für das Sekretariat im 
Hauptamt (m/w/d). 
Den vollständigen Ausschreibungstext 
mit ausführlichen Informationen zum Auf-

gabengebiet und zu den Anforderungen 
� nden Sie unter: www.titisee-neustadt.de/
Stellenangebote.
Haben wir Ihr Interesse geweckt ?
Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen bis zum 11. Mai 
2020 an bewerbung@titisee.de oder Stadt 
Titisee-Neustadt, Personalabteilung, Pfau-
enstraße 2-4, 79822 Titisee-Neustadt. Nä-
here Auskünfte erteilen Ihnen gerne Herr 
Birkle (birkle@titisee.de, 07651/206-117) 
oder Frau Dunkels (dunkels@titisee.de, 
07651/206-111).  
 
 

Schule, Ausbildung, Weiterbildung

Die Polizei Baden-Württem-
berg sucht Nachwuchs 
„Informiere Dich bei Deinem Einstel-
lungsberater“ 
Kein Tag ist wie der andere, jeder Fall ist neu!
Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz bei 
der Polizei sind sehr gut! 
Die Polizei Baden-Württemberg wird in den 
Jahren 2020 und 2021 insgesamt 3000 Aus-
bildungsplätze im mittleren und gehobenen 
Dienst vergeben. Die Einstellungszahlen 
bleiben auch weiterhin auf hohem Niveau. 
Bitte melde Dich bei Deinem Einstellungs-
berater! 

Erreichbarkeit:
Silvia Awenius, Einstellungsberaterin für 
Freiburg und Landkreis BHS sowie Emmen-
dingen, Tel. 0761 882-1760 
Oliver Gleichauf, Einstellungsberater für 
Freiburg und Landkreis BHS sowie Emmen-
dingen, Tel. 0761 882-1761 
Email: freiburg.berufsinfo@polizei.bwl.de, 
Internet: www.polizei-der-beruf.de 

 

 

 

 

Liebe Gäste, liebe Gastgeber, 
 

aufgrund der aktuellen Umstände im 
Zusammenhang mit dem Corona-Virus 

COVID-19 muss unsere Tourist-
Information vorerst leider geschlossen 

bleiben. 
 

Gerne informieren und beraten wir Sie 
telefonisch oder per E-Mail unter der  

+49 (0)7652/1206-0 
bzw. info@hochschwarzwald.de 

 
Wir bitten um Ihr Verständnis und 

wünschen Ihnen alles Gute. 
 

Ihr Team der Hochschwarzwald Tourismus GmbH 

Tourist-Information 
St. Märgen geschlossen 

Ende des redaktionellen Teils



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

18
20

20

zutaten 
FÜR 4 PORTIONEN
125 g Weizentoastbrot
125 g Zwiebeln
125 g Butter
1 Zweig Dill
1 Zitrone
150 g geräuchertes Forellenfi let
450 g frische Forellenfi lets (ohne Haut und 
Gräten)
3 Eier 
Salz, Pfeffer weiss
100 g gehobelte Mandeln 
1 1/4 kg weißer Spargel 1 El. Zucker
4 El. Öl
1 Handvoll Kerbel

Forellen-Frikadellen 

mit Spargel und 

brauner Butter

Zubereitung
Toastbrot grob würfeln und in fein zerkrümeln. Zwie-
beln pellen, fein würfeln und in 20 g Butter andünsten. 
Dill fein schneiden. Eine Hälfte der Zitrone auspressen, 
die andere in dünne Scheiben schneiden, Scheiben 
vierteln.
Vom geräucherten Forellenfi let die Haut ablösen. 
Die geräucherten und die frischen Forellenfi lets grob 
würfeln, fein pürieren. Mit der Hälfte vom Toastbrot, 
dem Zitronensaft, Zwiebeln, Dill und 2 Eiern glatt ver-
kneten. Salzen,pfeffern und aus der Masse 8 Frikadellen 
formen.
Das restliche Ei verquirlen. 
Die restlichen Brotkrümel mit den Mandeln mischen. 
Die Frikadellen zuerst durch das Ei ziehen und dann 
gleichmäßig in der Brösel-Mandel-Mischung panieren.
Spargel schälen und die holzigen Enden abschneiden. 
Spargel in wenig kochendem Salzwasser mit dem 
Zucker und 30 g Butter in etwa 15 Minuten bissfest 
kochen.
Die Frikadellen in einer großen Pfanne im Öl bei mittle-
rer Hitze auf jeder Seite 6 bis 7 Minuten hellbraun bra-
ten. Die restliche Butter goldbraun schmelzen lassen.
Spargel gut abtropfen lassen, auf Tellern verteilen und 
mit der braunen Butter beträufeln. Die Frikadellen 
dazulegen und mit den Zitronen dekorieren. Den Ker-
bel grob zerzupfen und darüberstreuen. 
Dazu passen Salzkartoffeln.

Tipps & Tricks
Spargel ist leicht und fein aromatisch, 

dieser Geschmack darf nicht vom Wein über-

deckt werden. Bei der Auswahl des passenden 

Rebensaftes also unbedingt auch die zum edlen 

Stangengemüse servierten Saucen oder Beilagen 

berücksichtigen. Zu den klassischen Spargelgerichten 

passt grundsätzlich ein Weißwein - zu Fisch idealer 

Weise ein Glas Riesling. Zur etwas „schweren“ Sauce 

Hollandaise darf es gerne etwas kräftiger und reifer 

sein, ein Grauburgunder beispielsweise. Zum Mus-

katgewürz in der Sauce wiederum passt auch 

ausgezeichnet ein trockener Müller-Thurgau 

oder Rivaner - natürlich von badischen 

Winzern!
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WIR LASSEN SIE ENTSCHEIDEN...
UNSERE BELIEBTESTE AKTION 
GEHT IN DIE VERLÄNGERUNG.  
Aufgrund der aktuellen Lage, haben wir unsere 
Aktion in die Verlängerung geschickt. Und gleich-
zeitig können Sie entscheiden, ob Sie 6 oder 4 
Anzeigen schalten möchten. Wählen Sie selbst...

4 + 2 = 6 Anzeigen oder 3 + 1 = 4 Anzeigen

Unsere Aktion gilt vom 20.4. - 29.5.20  
in den Kalenderwochen 17 bis 22.

WIR LASSEN SIE ENTSCHEIDEN...
UNSERE AKTION GEHT 

IN DIE VERLÄNGERUNG!

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere aktuelle 
Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. *Um in den Genuss die-
ser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen Anzeigen-
vorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir 
um die Abbuchungserlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. 
Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem 
Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kunden-
konto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar oder 
durch vier teilbar sein und in sechs/ vier aufeinanderfolgenden Wochen ge-
schalten werden. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Die zwei günstigsten 
Ausgaben sind für Sie kostenlos. Bitte Aktionscode P-2020-05 bei der Anzei-
genbestellung angeben.

4 + 2 = 6

3 + 1 = 4
oder

SICHERN SIE 

SICH JETZT 

IHREN RABATT!

Bitte Aktionscode 

P-2020-05* angeben. 

Aufgrund der aktuellen Lage können Sie unsere  
„Wir sind für Sie da!“ - Aktion nutzen. 

10 % Rabatt auf Ihre nächste Anzeigenschaltung in KW 17 bis 19. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.primo-stockach.de. 



Wer hätte Freude daran,
mein ausgelassenes, halbjähriges Hundekind
zu einem wohlerzogenen Berner Sennenboy

zu trainieren?

Ulrike Hanke-Friedrich, Telefon 0 76 69 / 93 93 73

Ab sofort: 
Frischer Ihringer Spargel 

Kartoffeln und Eier 
Auf Bestellung abzuholen auf dem Kreuzhof, St. Peter 

Tel. 07660/377 
Abholung immer mittwochs oder samstags oder nach Vereinbarung! 

3-Zi.-Wohnung in St. Peter 
zum 1.6. zu vermieten an 1-2 Erwachsene. Neu renoviert, 

EBK, zwei Balkone, Keller und Stellplatz, KM 720 €. 
0160/97754782 

Stauraum gesucht
Künstlerin sucht trockenen Stauraum 

für Leinwände, Regale und Material, ab ca. 15 qm 
Petra Robels Tel. 07669-9398799 


